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LEUSSINK UND DIE
SOZIALTECHNOKRATISCHE NUMERUS CLAUSUS POLITIK
In einigen als "umfangreiches Reform
programm" bezeichneten Vorschlägen 
kündigte am 16. 12. 69 der Bundesmini
ster für Wissenschaft und Bildung,
Hans Leussink, eine kurzfristige und 
unbürokratische Realisierung des Hoch
schulausbaus an. Wer allerdings glaubt, 
Leussink wolle zumindest in tertiären 
Bildungsbereich (den aufgrund der so
zialen Auslese im hierarchischen Sekun
därbereich ohnehin nur eine dünne 
Schicht Privilegierter erreichen!) das 
Recht auf Bildung wiederherstellen, der 
wird von Wissenschafts- Wirtschafts- 
Manager Leussink schnell auf den Boden 
seiner technokratischen "Reform"-Pläne 
zurückgeführt.

Mit Leussinks (zahlenmäßig überhaupt 
nicht präzisierten) Bauplanungen ver
sucht er nur, seine weiteren Vorschläge 
als unvermeidliche Sachzwänge darzu
stellen, nämlich die Einrichtung zen
traler Registrierstellen für alle Fach
richtungen und "Objektivierung" der 
Aufnahmebedingungen ( Auswahl von Zeug
nisnoten, Aufnahmetests u.ä.), was auf 
die Zementierung des numerus clausus 
hinaus laufen würde.
Leussink setzt damit konsequent die vom 
Wissenschaftsrat unter seinem Vorsitz 
verfolgte Politik fort, die in den 
Empfehlungen des Wissenschaftsrats zun 
Ausbau der wissenschaftlichen Hochschu
len bis 19 70 gipfelt, wo u .a.gefordert 
wird, daß "Neugründungen" von Hochschu
len, "jedenfalls bis 1970, nicht ein
geleitet werden" sollen (S.163).

Diese Tendenzen werden noch deutlicher 
in den vor einigen Tagen veröffentlich
ten 14 Thesen des Ministers für ein 
Hochschulrahmengesetz:

Der numerus clausus wird als Dauerzu
stand betrachtet, die Zulassungsanfor
derungen werden je nach Kapazität mani
puliert. Zentrale Registrierstellen sor
gen für die optimale Ausnutzung der vor
handenen Studienplätze (These 9). Wei
terhin soll"das Studium ein-schließlich 
fachübergreifender Lehrangebote im all
gemeinen in 3 Jahren zu einem ersten 
berufsbefähigenden Abschluß" führen. 
(These 10). Die Realisierung dieser For
derungen würde folgenden dreifachen 
Effekt haben:

1. Die Kosten für die auch für die ka
pitalistischen Profitinteressen not
wendige Ausbildung von Wissenschaft
lern würden herabgesetzt.

2. Die Studenten würden - aufgrund ver
gleichbarer Studienzeiten - auf die 
nicht vollausgelasteten Fachhoch
schulen abgedrängt, die aufgrund 
fehlender Forschung noch billiger 
"produzieren".

3. Das Studium würde derart verschult, 
auf bloße Anhäufung von kurzfristig 
reproduzierbaren Fakten und Metho
den reduziert und die Studenten nach 
Kriterien wie maximaler Leistungs
fähigkeit und optimaler Anpassung 
selektiert, daß sie damit immun ge
macht v;ürden gegen die wissenschaft
liche Reflexion der Voraussetzungen 
und Folgen ihrer Tätigkeit, d.h. daß 
sie ihre objektive Lage innerhalb 
der herrschenden Gesellschaftsord
nung zu analysieren gehindert wür
den .

Die gesellschaftliche Funktion dieser 
als Hochschulrahmengesetz zu sanktionie
renden Pläne besteht also darin, die 
Studenten zu als Fachidioten verwert
baren Funktionsträgern auszubilden, die 
nicht in der Lage sein dürfen, ihre 
Funktion innerhalb des spätkapitalisti
schen Gesellschuflssystems zu durch
schauen .

Erstaunt über die:.' I ■ i iaierungstenden- 
zen kann jedoch nur der sein, der 
glaubt, eine sozial-demokratische Poli
tik würde Ernst machen mit dem Emanzi
pationsanspruch vor: Wissenschaft , und 
der nichts über die im Hintergrund 
agierenden Personen und deren Interes
sen weiß, denen Leussink dient:
Diese Politik wird von Leussink (Auf
sichtsratmitglied bei Krupp) in Zu
sammenarbeit mit seinen Freunden Stol
tenberg (Krupp-Direktor), Berthold 
Beitz und Dohnany (parlam. Staatssek
retär bei Leussink, früher Fordmanager 
und Industrie-Lobbyist,) und mit Unter
stützung des Gesprächskreises Wissen
schaft-Wirtschaft formuliert und durch 
die Zustimmung der Bundesregierung als 
sozial und demokratisch verkauft.

Gegen diese Politik helfen auch keine 
Streiks und Demonstrationen von Schülern 
deren Berechtigung verbal von allen an

dieser Politik Beteiligten anerkannt 
wird. Die Schüler werden dabei in scham
loser Weise dazu mißbraucht, aus den 
bestehenden 'Sachzwängen", nämlich den 
zu geringen Kochschulkapazitäten, Me
thoden zur "Objektivierung" von Zu
lassungsbedingungen zu entwickeln, wo
mit die an kurzfristigen Profitinteres
sen des Kapitals orientierte Bildungs

politik mit dem Mäntelchen demokrati
scher Mitbestimmung verhüllt werden 
soll. Verhindern oder entscheidend be- • 
einflussen können wir dieses Hochschul
rahmengesetz und dessen Ausführungsbe
stimmungen, die in den Ländergesetzen 
v.’ie dem IIUG festgelegt werden, weder 
durch Verhandlungen noch durch Demon
strationen oder Aktionen.

Allein der organisierte kollektive Wi
derstand von Schülern und Studenten ge
gen diese Disziplinierungsabsichten, 
der nur aus der Analyse der gesell
schaftlichen Funktion dieser Gesetze 
heraus entstehen kann, wird die Aus
wirkungen dieser Gesetze verhindern 
können. Ansätze dazu sind schon in dem 
Boykott oder der Umfunktionierung von 
Prüfungen und Klausuren zu erkennen. 
Solche kollektiven Verstöße gegen Prü
fungsordnungen können auch auf die 
Nichteinhaltung von Studienzeitbegren
zungen, die Abweichung von vorgeschrie
benen Studienplänen, die Verweigerung 
von Eingangsprüfungen usw. ausgedehnt 
werden.
Kollektive Aktionen von Schülern zur 
Unterlaufung des numerus clausus sind 
dagegen kaum möglich. Allein die Dezen
tralisierung macht z.E. die Verweigerung 
der Abiturienten, Angaben über ihre 
Zeugnisse und sonstige für die Zulassung 
wichtige Fakten zu machen, illusorisch, 
da sie nur bei allgemeiner Befolgung 
Erfolg verspricht. Als kurzfristiges 
Mittel können sich jedoch Studienanfän
ger in solchen Fakultäten einschreiben 
lassen, für die kein numerus clausus 
besteht; was sie in Wirklichkeit stu
dieren, ist von diesem formalen Akt ziem
lich unabhängig.

schultz: karlsruhe muss es bringen!

1. "Kunst und Wissenschaft- Forschung 
und Lehre sind frei. ... ' (Art. 5,3 
GG)

2. "Alle Menschen sind vor der. Gesetz 
gleich." (Art. 3,1 CG)

3. "Jeder hat das Recht auf die freie 
Entfaltung seiner Persönlichkeit, 
soweit es nicht die Rechte anderer 
verletzt und nicht gegen die verfas
sungsmäßige Ordnung oder das Sitten
gesetz verstößt." (Art. 2,1 GG)

4. "Die Ausübung hoheitsrechtlicher Be
fugnisse ist als ständige Aufgabe in 
der Regel Angehörigen des öffentli
chen Dienstes zu übertragen, die in 
einem öffentlich-rechtlichen Dienst- 
und Treueverhältnis stehen." (Art. 
33,4 GG)______________________
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In den zitierten Rechten verletzt füh
len sich offenbar die 67 Normenkon- 
trollkläger, vermehrt um weitere fünf 
Schwach-Köpfe: Xaver Hafner (MB), Hel
mut Weigler, Hermann Deker, Kurt Klöp
pel, Ralph Schröder (alle BI). Die 
Einreichung einer entsprechenden 
V e r f a s s u n g s b e s c h w e r -  
d e gegen § 111 a der Hochschulsatzung 
(Drittelparität in den Fakultäten) wur
de natürlich wieder vom Chefideologen 
der Darmstädter Reaktion, Dietrich 
Schultz, formuliert. Der Begründung 
dieser Verfassungsbeschwerde ist fol
gendes zu entnehmen:

1. Die Beschwerdeführer (Bf.) "sind als 
■ Hochschullehrer Träger des Grund
rechts auf Freiheit der Wissenschaft 
Forschung und Lehre." Ob auch das 
Verfassungsgericht der Ansicht ist, 
man könne die Ausübung bestimmter 
Grundrechte nur einem durch die Be
soldungsgruppen H 1 bis H 4 defi
nierten Personenkreis zugestehen, 
bleibt abzuwarten.
Sehr richtig erkdnnt Schultz, daß 
"Art. 5,3 GG die Freiheit der Wis
senschaft von jeglicher Fremdbestim
mung _ garantiert . " Wer hier einen 
Angriff auf die Forschungsfinanzie- 
rung durch Dritte (Wirtschaft, Mi
litär, privatwirtschaftlich kontrol
lierte Institutionen, z.B. DFC oder 
Stiftungen) erwartet, sieht sich je
doch getäuscht: Schultz dient dieser 
Sachverhalt nur dazu, die "Mitbe
stimmung durch die Gruppe der Stu
denten, die nicht selbst Träger die
ses Grundrechts sind, in allen die 
Forschung und Lehre der Hochschul
lehrer betreffenden Angelegenheiten" 
als verfassungswidrig darzustellen. 
(Damit wäre sogar die Schultz-Satzung 
von 1967, die je zwei Studenten in 
den Fakultäten und im Senat vorsah, 
verfassungswidrig!)

2. Der Gleichheitsgrundsatz wird nach 
Schultz dadurch verletzt, daß "zum 
Nachteil der Bf. ungleiches in ver
fassungswidriger, weil sachlich nicht

begründbarer, Weise gleich behandelt” 
wird, nämlich durch die paritätische 
Vertretung von Hochschullehrern, wis
senschaftlichen Assistenten und Stu
denten .
Diese Argumentation läßt sich aller
dings viel leichter gegen die Hoch
schullehrer wenden: Würden wirklich 
alle Hochschulangehörigen gleich be
handelt, so müßten sich die ca. 150

Hochschullehrer bei 6500 Studenten, 
800 Assistenten und mindestens eben
so vielen nichtwissenschaftlichen 
Mitarbeitern als verschwindend klei
ne Minderheit behaupten.

3. In der Entfaltung ihrer Persönlich
keit seien die Bf. dadurch einge
schränkt , daß sie (die "hauptamtlich 
... als Hochschullehrer beamteten 
Wissenschaftler") nur mittelbar, näm
lich durch Delegation in die Engeren 
Fakultäten, "die Verantwortung für 
Forschung und Lehre an der Hochschule 
tragen" dürften. Diese Vorschrift 
mindere "ihren bisherigen rechtlicher. 
Status und also ihre Handlungsfrei
heit". Diese Begründung beinhaltet 
die pauschale Behauptung, das Dele
gationsprinzip sei grundsätzlich ver
fassungswidrig. Daß die bisherige 
freie Entfaltung der Persönlichkeit 
der Hochschullehrer in verfassungswi

driger Weise (Art. 2,1 GG) auf Koster 
der Lernfreiheit und damit der Ent
faltung der Persönlichkeit der Stu
denten, Assistenten und nichtwissen
schaftlichen Mitarbeiter ging, ver
schweigt Schultz natürlich.

4. Schultz betrachtet die Ausübung von 
Forschung und Lehre als "Ausübung

hoheitsrechtlicher Befugnisse", die 
man nicht "Privaten, nämlich Studen
ten" übertragen könne. Kunst und 
Wissenschaft, Forschung und Lehre kön
nen demnach (zumindest, wenn die 
Freiheit dieser Tätigkeiten gewähr
leistet sein soll) nur von Beamten 
ausgeführt werden.

In seiner Begründung zur Verfassungsbe
schwerde argumentiert Schultz - auch 
formal - so schwach, wie man es von sei
nen bisherigen Klagen nicht erwartet 
hätte. Zudem dürfte durch den Spruch 
des Verwaltungsgerichtshofes Kassel der 
ganzen Beschwerde der materielle Boden 
entzogen sein. Daß sie trotzdem einge
reicht wurde, läßt darauf schließen, 
daß eine überregionale konzertierte Re- 
Aktion gegen die Hochschulgesetzgebung 
in Berlin, Hamburg und künftig in den 
anderen Bundesländern eingeleitet wer
den soll. In diesem Zusammenhang dürfte 
auch die Verfassungsklage der Juristi
schen Fakultät der FU Berlin gegen das 
Berliner Hochschulgesetz stehen.

Überdies ist nicht eine gerichtliche, 
sondern eine politische Klärung des 
Problems der Verfügung über Wissenschaft 
erforderlich. Bei Forschungsprojekten, 
deren Finanzierung oft gigantische Aus
maße annimmt, ist es selbstverständlich 
eine Illusion, die Freiheit des einzel
nen Forschers zu unterstellen.
Notwendig hingegen - in einer kapitali
stischen Gesellschaft allerdings nicht 
realisierbar - ist die Indienstnahme 
der von der Gesellschaft finanzierten 
Forschung für gesellschaftliche Bedürf
nisse und nicht - wie gegenwärtig in 
der BRD - für Profitmaxinierungsinter- 
essen der Kapitalisten.



wie ministerialbürokraten und autonomie- retter das 
begräbnis des toten reformhunds verschleiern wollen

Da ;nj tlerwp ' le das Kultusmi ni steri lim ent
schlossen ist, die Neuregelung der Perso
nalstruktur (flssistenzprofessoren) noch 
mit in das neue HUG zu nehmen, ist kaum 
noch mit einem Inkrafttreten des Gesetzes 
zum 1. April 1970 zu rechnen. Zumal sich 
die SPD-Landtagsfraktion über diesen Punkt 
zerstritten hat, und, nenn die Gesetzesvor
lage durch die Hereinnahme der neuen Per
sonalstruktur in der Tat erweitert werden 
sollte, dann wieder mit der ersten Lesung 
im Landtag begonnen werden muß. So deutet# 
bereits der Ministerpräsident ein Inkraft
treten für Buni d.B. an. Und nach letzten 
Informationen wäre es eventuell gar mög
lich, daß man mit der 1. Lesung erst nach 
der Landtagswahl im Herbst beginnt. Eine 
endgültige Verabschiedung wäre dann in 
weite Ferne gerückt.

Nummehr erweist sich, wie unrealistisch 
die Vorschläge waren, die von Udo Kollatz, 
ministerialdirigent im Kultusministerium, 
unterstützt vom Direktorium auf der Infor
mationsveranstaltung des Rektors zum Be
schluß des Verwaltungsgerichtshofes gemacht 
wurden. Manmeinte, vor allem den Studenten 
glaubhaft machen zu können, nach dem der 
Karren Hochschule juristisch endgültig 
in den Dreck gefahren war, daß es nunmehr 
möglich und notwendig wäre, daß sich alle 
Gruppen in drittelparitätischer Ver9int- 
heit an einen Tisch setzen und gemeinsam 
diese Hochschule am Schopf packen sollen 
um sie aus dem Sumpf der Paragraphen zu 
ziehen. Nicht ohne Grund wurde von Seiten 
der Studenten entgegnet, versuchte man der
artiges, würde sich heraussteilen, daß es 
sich bei diesem Schopf bereits umeinen 
Glatzkopf handele.

Denn was sollte dar damalige Appell an 
alle Gruppen, vor allem aber an die Stu
denten, angesichts dar Zustände seit der 
Verabschiedung der Fakultätsreform im 
Großen Senat. Damals hatte bereits ein 
Großteil der Hochschullehrer seine Mitar
beit in den Gremien eingestellt, obwohl 
sie nach der Satzung zu einer Mitarbeit 
verpflichtet gewesen wären. Selbst eine Be
rufung auf das anstehende Normenkontrollver
fahren war nicht möglich (obwohl gerade das 
immer wieder geschah), da die damit verbünde' 
ns einstweilige Verfügung abgewiesen worden 
war und in der Begründung des Verwaltungs
gerichts alle Hochschullehrer zur Koopera
tion in den Gremien aufgefordert wurden. 
Selbst danach war die Mehrheit der Hochschul
lehrer nicht dazu bereit, demokratische 
Mehrheitsbeschlüsse der drittelparitätischen 
Gremien zu akzeptieren.

Und genau in dieser Situatipn unterbrei
tete das Kultusministerium zusammen mit 
dem Direktorium der Hochschule das "groß
zügige" Angebot, durch die Installierung 
der drittelparitätischen Gremien als Be
ratungsgremium für die Staatskommissare 
(Rektor, Prorektor und Dekane) für ein 
Fortgang des demokratischen Willensbil— 
dungsprozesses in der Hochschule zu sorgen. 
Ein Prozeß, der nicht einmal mit einer gül
tigen Satzung und dem Stimmrecht auch der 
Assistenten und Studenten stattgefunden 
hat, da in den meisten Fakultäten die Ordi
narien private Fakultätssitzungen als De- 
facto—Entscheidungsorgane den satzungs— 
mäßigen drittelparitätischen Gremien vor
zogen.

Wie sollte das nun in den Beratungsgremien 
funktionieren, in dem das Stimmrecht nichts 
wert ist, da die Staatskommissare auch 
de j_ure nicht an deren Beschlüsse gebunden 
werden können. Das wußte das Kultusmini
sterium, das wußte das Direktorium. Dieser 
wirklich unrealistische Vorschlag kann nur 
als ein letzter Versuch bezeichnet werden, 
mit scheindemokratischen Gremien die Hoch
schule ja konfliktlos in das HUG zu über
führen. Die Antwort der Studentenschaft 
kam mit dem Parlamentsbeschluß, in keinem 
dieser Gremien "mitzuarbeiten" und statt 
dessen durch geeignete Beobachter die Ar
beit der Staatskommissare zu kontrollieren 
und ggf. durch geeignete Mittel Einfluß 
auf deren Tätigkeit zu nehmen. Die Mehr
heit der Assistenten war ebenfalls nicht 
geneigt, sich als Alibi für derart schein- 
demokratische Vorhaben zur Verfügung zu 
stellen. Damit war die Politik bzw. der 
Versuch einer Politik der Konfliktlosig
keit an einer konfliktgeladsnen Hochschule 
bereits in den Ansätzen gescheitert. Nach
dem es sich nunmehr klar abzeichnet, daß 
es bis zur Verabschiedung des neuen Hessi
schen Universitätsgesetzes doch länger dau
ern wird, als es ursprünglich geplant war 
und als man es offenbar noch während der 
Informationsveranstaltung des Rektors glaub
te, versucht man nun von Seiten Wiesbadens 
und des Direktoriums neue Wege zu finden, 
auf denen man die Hochschule in das HUG 
überführen kann.

Dazu sollen beschlußfähige Gremien instal
liert werden. Bisher gibt es nur ein kom
missarisches Direktorium, das nur mit der 
Fortführung der Geschäfte des Rektors be
traut ist, einen kommissarischen Verwaltungs 
rat und kommissarische Dtkans, die sowohl 
mit den Dekansaufgaben als auch mit den Ent
scheidungsbefugnissen der bisherigen engeren 
Fakultät betraut sind, ausgenommen sind

Promotionen, Habilitationen, Berufungen und 
Ernennungen und Vorschläge für akademi
sche Ehrungen. Was in erster Linie fehlt, 
sind Entscheidungsmöglichkeiten über die 
eben genannten Fakultntsaufgaben, über 
sämtliche Angelegenheiten des Kleinen Senats 
und über die Wahl eines neuen Rektors. 
Letzteres wäre zweifellos notwendig, sollte 
sich das HUG noch länger hinauszögern.

Das Direktorium bemüht sich daher in den 
letzten Tagen, den verschiedenen Gruppen 
einen Situationsbericht zu geben und 
"LösungsmEglichkeiten" anzubieten. Dabei 
werden vier Wege aufgezeigt, die hier kurz 
dargestellt und auf ihre Brauchbarkeit hin 
untersucht werden sollen:

1. Die TH fängt dort an, wohin sie der Ver- 
waltungsgerichtshof in Kassel satzungs- 
mäßig gebracht hat, nämlich auf der 
Grundlage der vorvorherigen Satzung vom 
3uni 1967, die übrigens weitgehend von 
Herrn Schultz stammt. Das würde bedeute^ 
daß der alte Satzungsgebende Senat (fast 
alle Hochschullehrer, acht Assistenten, 
16 Studenten) einberufen wird und, falls 
der Wunsch besteht, mit diesem Senat 
alle Beschlüsse der letzten zwei Bahre 
noch einmal wiederholt werden, bis der 
Zustand der letzten Satzungsänderungen 
vom Bahre 1969 wieder erreicht ist 
(Drittelparität in fast allen Gremien, 
Öffentlichkeit).

2. Oid TH weist in Wiesbaden nach, daß aus 
politischen Gründen Weg 1 nicht gang
bar i3 t und schlägt, vertreten durch 
den kommissarischen Rektor, eine Über
gangssatzung vor, die durch das Kultus
ministerium auf dem Wege einer Ersatz
vornahme erlassen wird. Die Vorbedingung 
ist allerdings, das ließ das Kultusmini
sterium verlauten, daß sich alle Grupper 
der Hochschule gemeinsam auf einen Vor
schlag für eine derartige ErsatzVornah
me einigen.

3. Wäre auch Weg 2 nicht gangbar, könnte 
Wiesbaden die Initiative durch eine 
Novellierung des HHG von 1966 oder durCf 
ein Vorschaltgesetz zum nächsten HUG 
für Darmstadt und Frankfurt ergreifen, 
wo die Situation der Darmstädter ähn
lich ist.

4. Erweisen sich die vorher genannten Wege 
als nicht begehbar, könnte das Direk
torium seine Beauftragung Zurückgaben. 
Dann müßten neue Staatskommissare ent
weder in der Schultz-Clique, die 
schließlich den derzeitigen Zustand her- 
beigesehnt hat, oder im ebenfalls nicht 
schuldlosen Kultusministerium gesucht
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werden.

Überdies soll Herr Schultz, wie man hört, 
noch einen weiteren Weg kennen. Er sagt:
Von den Verfahrensfehlern von 1968 ist nur 
der Große Senat betroffen und damit zwangs
läufig auch das Amt des Rektors und alle 
nachfolgenden Satzungsänderungen. Aber all# 
andern Gremien, Kleiner Senat, Fakultäten, 
seien noch in Takt, allerdings natürlich in 
der Form vor der Satzungsänderung im Buni 
1968, also in der Form der Satzung vom Buni 
1967, der Schultz-Satzung. Es sieht faet so 
aus, als wolle Schultz durch einen juristi
schen Trick seine alten Gremien wieder ein
gesetzt sehen. Dagegen steht allerdings die 
Ansicht dBs Verwaltungsgerichtshofes, der 
die Meinung vertritt, alle Gremien und Än
derungen seien nicht rechtmäßig. Also wird 
man sich schon aus juristischen Gründen 
diesen Weg nicht feisten können, von den po
litischen ganz zu schweigen.

Zu den vier Wegen:

ad 1) Es ist unmittelbar einsichtig, daß die
ser Weg nicht beschritten werden kann. 
Auf keinen Fall würde nich einmal die 
Satzung 1969 Zustandekommen. Und, 
nachdem Schultz 4 Co. ihrer Verfas
sungsbeschwerde in Karlsruhe einge- 
reicht haben, in der sie den Studentei 
jedes fflitspracherecht verweigern und 
den Assistenten kaum ein derartiges 
einräumen wollen, ist zu erwarten, 
daß eine Satzung, verabschiedet vom 
Satzungsgebenden Senat, weit hinter 
die Forderungen selbst de3 Staates 
zurückfallen würde.

ad 2) Dieser Weg ist ebenso undenkbar.
Nachdem sich die Widerborstigkeit 
der Ordinarien bereits zeigte, als 
sie verpflichtet waren zur Koopera
tion mit Studenten und Assistenten, 
wäre es reins Illusion anzunehmen, 
daß sie nun freiwillig dazu bereit 
wären. Dennoch hat der AStA sein prin
zipielles Einverständnis zu einer der
artigen Regelung gegeben - auf der 
Grundlage der letzten Satzung natür
lich (8 Studenten im Kleinen Senat 
mit Vetorecht, Drittelparität in den 
Fakultäten, Beteiligung der nicht- 
wissenschaftlichen Mitarbeiter, Öf
fentlichkeit usw.). Die einzige Ab
weichung, der wir bei unserer Erklä
rung auf Vorschlag des Rektors hin 
zugestimmt haben, ist die, daß wir 
auf einen Großen Senat verzichten 
und Vorschlägen, den Rektor für eine 
Übergangszeit vom Kleinen Senat wäh
len zu lassen.______ y

: ad 3) Die Beschreitung dieses Weges ist
völlig unwahrscheinlich, da die ge
samte Initiative in Wiesbaden läge. 
Würde es zu einem Fehlschlag kommen, 
läge der schwarze Peter bei der SPD- 
Landtagsfraktion, die ein solches 
Risiko vor den Landtagswahlen nicht 
eingehen kann. Überdies würde die 
Novellierung des 66'er HHG's einer 
Bankrotterklärung der hessischen 
Hochschuloolitik gleich kommen. Das 
Vorschaltgesetz brächte Vorwegnahmen 
für die nichtbetroffenen Universitä
ten in Marburg und Giessen. Außerdem 
müßte in dem Fall ein Konvent einge
setzt werden, wodurch die Paritäten
frage vorweg entschieden würde und 
man in Kollision mit der beabsichtig
ten Personalstruktur käme.

ad 4 ) Dieser Weg ist zweifellos der konse
quenteste. Wird er beschritten, ha
ben genau diejenigen die Verantwortung 
zu übernehmen, die voller Freunde zu- 
gesehen haben, wie durch ihre eigenen 
Hintertreibungen ein völlig desolater 
Zustand an der TH entstanden ist.

Das Direktorium hofft, irgendwie Weg 2 be
schreiten zu können. Das mag zwar ein sehr 
ehrenwerter Versuch sein, die Hochschul- - 
spitze nicht endgültig in die Hände der er
klärten Reaktionäre fallen zu lassen, aber 
dieser Versuch ist zum Scheitern verurteilt. 
Man versucht wieder, alle an einen Tisch zu 
bekommen. Schon auf dem Hintergrund der Ver- 
fossungsbeschwerde der 72 Hochschullehrer 
angeführt von Schultz ist es eine Illusion 
zu meinen, man könne demokratische Hochschul 
gremien installieren. Oie Hochschullehrer 
werden auch diesmal eine Drittelparität 
nicht mitmachen. Nun - unser Vorschlag dazu 
liegt auf dem Tisch. Wir halten daran fest, 
was wir uns in einer zweijährigen Arbeit 
gegen den Widerstand der Mehrheit der Ordi
narien erkämpft haben und was nun wegen 
B^nes winzigen Verfahrensfehler durch den 
Verwaltungsqerichtshof annulliert worden ist 
Die Ordinarien werden sich sicherlich nicht 
scheuen, einen weiteren Anlauf zur Erhal
tung ihrer Ordinärlenuniversität zu nehmen.

Friedrich Beck machte übrigens eine vage 
Andeutung, daß man eventuell auch mit einer 
Einigung zwischen Ordinarien und Assistenten 
in Wiesbaden vorstellig werden könnte. Damit 
würde man auf diejenigen verzichten, welche 
die Änderungen der letzten Bahre durchge- 
satzt haben, nämlich die Studenten. Und an
gesichts des Abhängigkeitsverhältnisses der 
Assistenten von den Ordinarien wäre es zwei
fellos genau die Regelung der Ordinarien - 
Eine Kampfansage an die Studenten.

Wir treten für den konsequentesten Weg ein, 
den Weg 4. Sollen doch diejenigen, die seit 
einem Bahr versuchen, die TH in unüberseh
bare Schwiorigkeiten zu bringen, nämlich 
die Schultz-Clique, zusammen mit dem dabei 
tatenlos zusehenden Kultusministerium ver
suchen, die TH aus dem von ihnen selbst ver' 
ursachten Paragraphendschungel wieder herauj 
zubringen.

INFORMATIK:
immer noch dieselbe scheiße

6 . T ^

STAATSKOMMISSARE:

Wo bleibt der nächste Erlaß*!

Die bisher letzter: Versuche Filotys und 
Wedekinds, durch ihren Einfluß auf die 
Berufungen die Informatik weitgehend 
nach ihrer Konzeption zu gestalten, 
wurde ̂ in einer. Kcr.saf lugblatt am Mon
tag dieser Woche dargestellt.

Der an diesen. Nachmittag in Anwesenheit 
einiger Studenten tagende informelle 
Berufungsarbeitskreis versuchte zunächst 
von seiner, eigentlichen Zweck, der Vor
bereitung der unmittelbar bevorstehen
der. Berufungen, auf die Diskussicr. des 
Informatik-Kolloquium!im SS 70 abzu
lenken, das zwar sehr wichtig, aber 
für die jetzt anstehenden Berufungen 
irrelevant ist.

Erst als man auf die konkreten Berufun
gen kommen wollte, versuchten die an
wesenden Professoren Filoty, Wedekind, 
Gaede und Schwarz, den Kreis auf fünf 
Professoren, die 3 vom Senat gewählten 
Assistenten und 3 namentlich zu be
nennende Studenten zu reduzieren, die 
sich im übrigen zu voller Verschwiegen
heit über alle Beratungen verpflichten 
sollten.

Auch nach längerer Diskussion konnten 
die Professoren keine überzeugenden 
Gründe für die Geheimhaltung der Ecru- 
fungsberatungen vor bringen. Trotzdem

Pl!-0

Merke:
In einer ordentlichen 
Affenherde bestimmt 

der Oberaffe allein 
und keiner mit!

akzeptierten wir die prefesscralen For
derungen, behielten uns jedoch vor, im
mer' dann die Öffentlichkeit zu infor
mieren, wenn uns Grundsätze des In- 
fornatik-Kemcrdanums sowie Beschlüsse 
des Gründungsausschusscs Informatik 
und des Senats verleLzt scheinen. Mach 
diesem durch nichts als den Ai.Spruch 
der Studentenschaft auf Infernatior. zu 
rechtfertigenden Kompromißversuch ver
ließen die Frcfessoren - ohne das Alibi, 
von rancalierenucniind zu keinerlei Kom
promissen bereiter. Studenten gestört 
werden zu sein - die Sitzung, un nun 
die Berufungen, wie in vergangenen Zei
ten, unter sich ausmauscheln zu können.

Die Informatik-Studenten, die wegen der 
Obstruktionspolitik der Ordinarien im
mer länger das Provisorium ihrer Stu
diengänge in den Fakultäten Elektro
technik und Ilathematik/Fhysik ertragen 
müssen, sollten endlich ihre Interesse 
in Vollversammlungen und Arbeitskreisen 
organisieren und artikulieren, um den 
Informatik-Destruktoren Piloty, V/edc- 
kind und Gaede klarzumachen, daß die 
Produkte ihrer Berufungspolitik an stu
dentischen Interessen gemessen und ent
sprechend behandelt werden.



»

DRINGLICHKEITSPROGRAMM 
die geier stehehen schlange
Das erste Dringlichkeitsprogramm für die 
vier miss. Hochschulen in Hessen diente 
im Sommer 1969 dazu, in der Öffentlichkeit 
den Eindruck zu eriuecken, daß Landesregie
rung und Landtag bereit sind, ausreichende 
mittel für den Hochschulbereich zur Ver
fügung zu stellen. In den Hochschulen än
derte sich nichts; nur wurde in einer großer 
Anzahl von Fächern der Numerus Clausus ein- 
geführt.
In einer viertägigen fflammutsitzung vom 12. 
bis zum 15. Januar hat der Verwaltunqsrat 
der THD die Anforderungen der Fakultäten 
zum Dringlichkeitsprogramm 1970.von insge
samt etwa 12 millionen Dfll auf etwa 5 Klio, 
zusammengestriehen.
Im ganzen stehen im Dringlichkeitsprogramm 
für die wissenschaftlichen Hochschulen des 
Landes zur Zeit 55 Mio. Dm zur Verfügung. 
Davon sollen allerdings 9 Mio. zur Fortfüh
rung des alten Dringlichkeitsprogramms von 
1969 dienen (in doppelter Höhe der damals 
vergebenen 4,5 mio. Dm, da diese erst in 
der zweiten Jahreshälfte zum Einsatz kamen), 
ü/eitere 32 mio. Dffl sind zur Beschleunigung 
von Baumaßnahmen vorgesehen, 5 mio für die 
Verbesserung der personellen Situation an 
den Universitätskliniken, und 6 mio hat 
sich der Kultusminister als Verfügungsreser- 
ve für besondere Einsätze Vorbehalten. Zu 
verteilen blsiben also etwa 13 fflio Dm für 
die vier wissenschaftlichen Hochschulen des 
Landes.
Entgegen der Auffassung von Kanzler Wilke, 
der die eingegangenen 1,5 Kilogramm Papier 
am liebsten einfach verschnürt und nach 
Wiesbaden geschickt hätte, entschloß sich 
der Verwaltungsrat dann doch, die Anfor
derungen erst einmal zu prüfen, bevor sie 
weitergeleit et würden. Bei der Sichtung 
und Diskussion der einzelnen Anträge wurde 
dem Verwaltungsrat einmal mehr klar, wie 
sehr es der Hochschule an einer durchdach
ten Ausbau- und Kapazitätsplanung mangelt; 
oft waren dis Anträge dar Lehrstühle nicht 
einmal mit den Fakultäten beraten; die De
kane standen den Fragen des Verwaltungsra— 
tes dann reichlich hilflos gegenüber. Be
sondere Schwierigkeiten ergaben sich in 
der Diskussion um die Personalstellenanfor
derungen der Lehrstühle und Institute; 
wegen der in diesem Jahr anstehenden Reform 
der Personalstruktur konnte hier nur auf 
Verdacht geplant werden. Immerhin wurden ge
forderte Assistentenstellen in der Regel 
durch Stellen ersetzt, deren Inhaber in 
größerem Umfang für die Lehre eingesetzt 
werden können (Dozenten, Studienräte im 
Hochschuldienst).

Außerdem ist nicht sichergestellt, daß die 
Assistentenstellen wirklich für die Kapazi- 
tätsausweitung der Lehre eingesetzt werden. 
Gerade Lehrstühle und Institute, die eine 
besonders enge Verbindung zur Industrie 
haben (Organische Chemie - Haffner; Experi
mentalphysik - Waidelich), wollten zu ihren 
schon vorhandenen vielen Stellen noch mehr 
Personal haben. i
Der größte Teil der mittel soll den Fakul
täten zufallen, die zur Zeit unter dem 
größten Studentenansturm und den engsten 
Verhältnissen leiden: Mathematik/Physik, 
Elektrotechnik, Chemie/Biologie sowie Kul
tur- und Staatswissenschaf'ren (Wirtschafts- 
ingenieure).

Am 21. Januar ging die Anmeldung der TH 
Darmstadt für das 2. Dringlichkeitsprogramm 
ins Kultusministerium. Aus der Begründung 
für die angsforderte Summe von 5 mili, für 
1970 geht klar hervor, daß dieser Betrag 
unbedingt erforderlich ist, um den Studien-! 
betrieb aufrecht zu erhalten und um den 
Aufnahmestop im Herbst aufzuheben.

Aus Wiesbaden war dann zu erfahren, daß 
Darmstadt nur etwa 2 mili, von 65. mili, 
des Dringlichkeitsprogramms zu erwarten 
habe. Der Kultusminister, der erst begei
stert war, daß die THD ein in sich geschlos
senes Dringlichkeitsprogramm vorlegt, woll
te auf einmal die Darmstädter Vorlage nicht 
mehr im Kabinett vertreten. Außerdem soll
ten die 2 mili, noch auf zwei Raten aufge
teilt werden.
Am 28. Januar weigerte sich der Verwaltungs
rat eine Kürzung des von ihm vorgelegten 
Dringlichkeitsprogramms hinzunehmen.
Die Verantwortung für das gekürzte Programm 
müsse die Landesregierung übernehmen. Der 
Verwaltungsrat hat geschlossen angekündigt, 
daß er dann seine staatskommissarische Be
auftragung wieder nach Wiesbaden schickt und 
zurücktritt.
Durch das angeneidete Notprogramm ist eine 
wirkliche Kapazitätsausweitung möglich. Ob 
dieser Zustand eintritt, ist sehr zu bezwei
feln, denn die Institutsdirektoren werden 
einen großen Teil der Sach- und Personal- 
mittel aus dem Notprogramm in ihre private 
Forschung abzweigen und damit ihre Freunde 
in der Industrie erfreuen. In der Hochschu
le werden sie verhindern, daß der Aufnahme
stop aufgehoben wird, und allen Versuchen 
entschieden entgegentrBten, durch die die 
Ordinarienherrschaft zerbrochen und Insti
tutsforschung und Institutshaushalte durch
leuchtet werden.

Decker-Tests:
Zwei anerkannte Tests oder die bestan
dene Klausur werden als Leistungsnach
weis von Herrn Decker für die Zulas
sung zum Vordiplom im C ach "cchanil. 
(M/Ph) gefordert. Zur Vergleich: die 
Mathematiker erachten e i n e  abgege
bene Übung als ausreichend!
Dei einigen Studenten fand die Test
praxis des Ordinarius so wenig Anklang, 
daß es zu einer spontaner Diskussion in 
der Vorlesunn kam. Die Kritik richtete 
sich gegen den Tei1 nahmezwang, der aus 
der Verknüpfung 'Test - Zulassung' re
sultiert. Da sich die Mehrzahl der 
Hörer, die diese Zwänge bereits ver
innerlicht hat, desinteressiert zeigte, 
griff die Basisgruppe das Thema auf 
und unterstützte die aktiven Kommili
tonen in ihren berrechtigten Forderun
gen . Ein Flugblatt, das die h.ochsehul
politische Funktion der Prüfungen, ins
besondere der dcppelter. (Test und Vor- 
diplom), herausstellte, war Anla° einer 
längeren Vorlesungsdebatte. Mit schlag
kräftigen Argumenten wurde das patriar
chalische Selbstverständnis des Onfi- 
narius bloßgelegt. Eine Abstimmung, 
die Prüfungen für die Zulassung zur 
Prüfung abzuschaffen, fand die über
ragende Mehrheit. Hach eintägiger Be
denkzeit versprach uns dann Herr Bek- 
ker genau das, was wir sowieso schon 
hatten, nämlich Bestätigung der übunos- 
teilnahme, die für die Anmeldung zweit
rangig ist. Damit bleibt alles schön 
beim Alten, und im übrigen seien seine 
Assistenten in diesem Fragen ja noch 
härter als er. Bald darauf treffen sich 
etwa zehn Studenten, und zwar nicht nur 
Basisgruppenleute, zu einer trauten 
Tischrunde mit Ordinarius und Assisten
ten, um die Standpunkte zu klären. Da
bei werden die studentischen Forderun
gen konkretisiert:

1) Abschaffung aller Konsequenzen, 
die aus Tests und Klausuren ab
geleitet werden.

2) Durchführung der Tests und Klau
suren auf freiwilliger Basis.

Herr Becker bringt nun seine Anschauung 
von Leistungskontrolle vor und zieht 
sich dann auf seine Interpretation der 
Prüfungsordnungsformalien zurück. Hach 
Aufforderung legt er seine Ansicht in 
der nächsten Vorlesung nochmals dar. Dir 
folgende Abstimmung, ob Beckers Stand
punkt haltbar oder nicht sei, beweist,

M/Ph:
Schluß mit dem 
test-terror !

daß das l'ort eines Ordinarius noch etwas 
gilt: das Ergebnis ist nurmehr fift«'- 
fifty, im regensatz zum letzten M al’. Da 
Herr Becker au* der alten rraxis be
steht, werden die Kommilitonen au*ge- 
rufen, in den kommenden Test das in 
kissenschaft und Forschung bewährte 
team-werk anzuwenden, solange eine Teil
nahmepflicht besteht.

Als die Tests geschreibe-n werden seilen, 
weigern sich in für* von sechs r rippen 
cie Assistenten angesichts der vor ihnen 
sitzenden "Störer" (richtig: Kooperateurc 
- von stören war nie die P.ede), die 
Testaufgaben herauszurücken. Der einzige 
stattfindende Test wurde unter den an- 
gekündigten Bedingungen konstruktiv ur - 
gestaltet.

Gespräche mit Assistenten zeigten wieder 
eine "gesunde Einstellung": es wurde von 
Niveauverfal1, Wegfall jeglicher Lei
stungskontrolle, Druck ist netwendin, 
usw. gesprochen. Ferner wurde klar, da" 
viele Studenten mit den Forderungen der 
Easisgruppe sympathsiorten, jedoch auf 
Grund ihrer langjährigen repressiven 
Schulaustil düng nicht in der Lage waren, 
ihre Sache selbst in die Hand zu nehmen. 
Hie immer bewies ein Häuflein unverbes
serlicher Ignoranten seine Unmündigkeit 
und Unfähigkeit, sich von ihrer Schul
bubenlogik zu befreien. Andererseits ist 
vielen Studenten endlich aufgegangen, 
daß wir der ürdir.arienherrschaft keines
wegs hoffnungslos ausoeliefert sind. Es 
ist an der Zeit, da0 wir unsere Interes
sen wirksam vertreten und auch weiter
hin bereit sind, auf die Durchführung 
unserer Forderungen zu dringen. Der An
fang ist gemacht!

AUS DEN BASISGRUPPEN
BIO: klausur verweigert -

nachmachen!
GEWERBELEHRER: 
grüner ist kein roter!
Am 3. Februar fuhr die Fachgruppe Gewerbe
lehrer unangemeldet ins Kultusministerium 
nach Wiesbaden, um an Ort und Stelle vorers“ 
drei Punkte zur Sprache zu bringen:
1. Anerkennung der Hochschulreife für alle 

erfolgreichen Fachschulabsolventen unab
hängig vom erzeielten Notenstand.

2. Kritik am Lehrstuhl für Berufspädagogik 
(Prof. Grüner) und Forderung eines Lehr
stuhles für Didaktik.

3. Ausdehnung der Honnef-Förderung auf 11 
Semester.
(vgl. auch DE vom 4.2. 1970)

Ob die Fachgruppe mit der formwidrigan 
Störung des gesegneten Büroschlafes der 
zuständigen Referenten deutlich genug ge
worden ist, bleibt abzuwarten.

Im Fall Grüner (Punkt 2) hat sich inzwi
schen einiges ereignet.

Herr Grüner, Prof, für Berufspädagogik und 
stolzer Normenkontrollkläger, hat am 5.2.70 
im DE reagiert (siehe auch Mensa-Flugblatt 
vom 9.2. 70). Herr Grüner gibt deutlich 
zu verstehen, um was es ihm bei der Ausbil
dung zum Gewerbelehrer geht:
- Ausbildung zum "in erster Linie hervor

ragenden Fachmann"
- "reibungslosen Unterricht"
- keine Rezepte, "sondern wohlabgewogene 

und wissenschaftlich gesicherte Aussagen 
über das Schulehalten"

- Erleichterung des "praktischen Tuns des 
Lehrers"

Herrn Grüner geht es um den technisch-orga
nisatorisch perfekten Lehrer, der durch 
stramme Haltung das im Sterben liegende Bil
dungssystem wiederbeleben soll.

In diesem Zusammenhang ist es bedeutsam, 
daß Herr Grüner im Experimentalausschuß 
des Deutschen Bildungsrates sitzt und 
do-xt zentralen Einfluß ausübt. Sein ehe
maliger Assistent hat bereits den Leg ins 
Hessische Kultusministerium gefunden.

das unantastbare Recht der Ordinarien und 
der Unternehmer - oder ist Herrn Grüners 
"hohe" Auffassung v o m  Rechtsstaat im Zu- 
sammehhang mit seiner Unterschrift unter 
die Normenkontrollklage anders zu deuten?
Ein Wann dieses Geistes wendet sein Interes
se nun auch dem Massenmedium Fernsehen und 
dem programmierten Unterricht zu .

Bei der Einrichtung des Studienganges für 
Gewerbelehrer hat Herr Grüner selbst dafür 
gesorgt, daß seine (nicht austauschbaren) 
SeminarB und Übungen den Löwenanteil aus
machen. Administrativ wird jeder angehen
de Gewerbelehrer gezwungen, Grüners Rezepte 
zu akzeptieren, ohne sie jemals zu disku
tieren. (Ein Assistent von Herrn Grüner:
"Sie werden doch wohl zugeben, daß ein 
Unterrichtsentwurf notwenäig ist." Anmer
kung: Der Unterrichtsentwurf braucht nur 
noch mit dem Stoff gefüllt zu werden.) Alles 
andere hat Herr Grüner bereits bis ins 
Detail vorbereitet.

Nun xst es an der Zeit, daß die Gewerbe
lehrer den politisch nicht harmlos zu 
nennenden Einfluß eines einzelnen Ordi—  
narius bekämpfen (Grüner: "Mein langer 
Arm erreicht 5ie auch noch in der Berufs
schule.").

Dazu ist es notwendig,

- die Stellung des Gewerbelehrers in Staat 
und Gesellschaft

- Sinn und Zweck der heutigen Ausbildung 
von Lehrlingen

- Herrn Grüners biedere Handlangertätig
keit für den Kapitalismus und

- unsere Maßnahmen

zu diskutieren.

Wie von der Vollversammlung der Fachschaft 
am 5.2. 1970 beschlossen, findet hierzu 
am Mittwoch, dem 11. Februar, um 18,00 Uhr 
im Hörsaal 36 im Schloß ein teach-in statt.

Herr Grüner wurde von diesem Beschluß in 
Kenntnis gesetzt.

Zum organisch-chemischen Grundpraktikum 
für Lehramtskandidaten haben sämtliche 
Teilnehmer die Abschlußklausur verweigert. 
Als Begründung wurde das folgende,von 
^llen unterschriebene schreiben vorne.1 "¡ti 
Das organisch chemische Praktik m ■-]] ein 
Verständnis zur Lösung org.«-ehern. Frooleme 
schaffen und eine Einführung in die Arbeits
weise geben.Jeder Praktikumsteilnehmer hat 
dieses Ziel in unterschiedlicnen,aber aus= 
reichendem Maße erreicht.
Dies wurde in wöchentlich abgehaltenen 
mündlichen und schriftlichen Prüfungen ge= 
zeigt.Es ist daher anzunehmen,daß der Prak= 
tikumsteilnehmer sich selbstständig in org.- 
chem.Probleme einarbeiten kann.
Während der wöchentlichen Überprüfungen 
wurde es allerdings versäumt,systematisch 
auf vergangenen Stoff zurückzugreifen.
Eine kurzfristige Wiederholung des Gesamt= 
Stoffes unter Prüfungsdruck würde zu einer 
Erweiterung des Verständnisses nicht bsi= 
tragen und würde auch die Wirkung der vor=

Nachdem die Gobbalrobbar ihr erklärtes 
politisches Ziel, di- Mitbestimmung bei 
der eigenen Unterdrückung, infolge bbs- 
zöner Inkonvenienzen seitens Prof. Tun
lichst nicht erreichen konnten, konnte 
auch der Zueammenschluß in der BAGULL0A 
(Basisgruppe zur Bekämpfung des Guller— 
Wesens in Darmstadt) die bevorstehende 
Fraktionierung nicht verhindern:

Die Gobbelrobber haben zu einem 
Teil inteneive politische Arbeit in der 
Projektgruppe „^Zynischer ]<onstruktivis- 
mus" aufgenommen, die mit munterer Akti- 
vanz der Realität zu Leibe rückt. Zum 
anderen Teil haben sie sich zum Aktions
komitee „Antiautoritärer Destruktivismus" 
verbunden, das seinen onthokinematopho- 
netischen Aktivismus leider durch rege 
Inkonsistenz neutralisiert. Zum offenen 
Eklat zwischen beiden Gruppen ist es

her genannten Versäumnisse nicht aufheben.
In der bisherigen Form war das Abschluß= 
kolloquium wichtiger Bestandteil der l>t*no= 
tung des Praktikums.Das heißt.die Bewertung 
des Praktikums hing von der zufälli’-r- rtus= 
wähl des Prüfungsstoffes aus einer qrc an 
Stoffmasse und den momentanen psychologi
schen Prüfungsbedingungen ab.Bei einer Teil = 
nehmerzahl von 11 Personen sollte es auf = 
grund der vorher stattgefunüenen Prüfungen 
möglich sein,einen genügenden Üborblick 
über die Leistungen und das Verständnis der 
einzelnen Personen zu haben.
Aus diesen Gründen lehnen es dieUnterzeich= 
ner ab,sich einer Abschlußprüfung in der 
bisherigen Form zu unterziehen,da diese von 
ihnen nur als Ritual verstanden wird.
Sie schlagen dagegen ein Kolloquium uf 
freiwilliger Basis ohne Benotung für die= 
jenigen vor,die eine Prüfung üoer den ge = 
samten Praktikumsstoff für wichtig e m c h =  
tenj

lediglich deshalb noch nicht gekommen, 
weil beide von einer kleinen anarcho- 
klerikalen Gruppe bedroht werden, die, 
von einer eklesiogenen Psychose getrieben, 
in beneidenswerter Permanenz versucht, 
die Logik aus der Hochschule zu vertrei
ben und durch Jesus zu ersetzen. Eine 
weitere Gruppe Recht Cläglicher Oäjmm- 
dreister Studenten, die mit pergsment- 
aler Gewalt versucht, die Mitbestimmung, 
dis auf dem politischen Sektor nicht zum 
Erfolg gelangen konnte, als Trostpflaster 
auf die Gestaltung des Msnsaessens aus
zudehnen, ist in diesem Zusammenhang für 
die Gobbelrobber weniger gefährlich, da 
dieser Verein sich wahrscheinlich nicht 
erheblich über die Karnevalszeit hinaus 
behaupten können wird.

Gobbelrobber Press Undsrnational

FRAKTIONIERUNG DER GOBBELROBBER

Bei Herrn Grüner zählen nur F ormalien und



zur wohngeldkampagne
a b

KOMMILITONEN!

HOHNGELDGESETZ VOM 7.4.1965, §1:
Um einem Inhaber von Wohnraum im Gel
tungsbereich dieses Gesetzes zur Ver
meidung sozialer Kürten ein Mindestmaß 
an Wohnraum zu sichern, wird nach Maß
gabe dieses Gesetzes ein Zuschuß zu den 
Aufwendungen für den Wohnraum (Wohngeld) 
gewährt.

LAURITZ-LAURITZEN ZUM WOHNGELD:
"Mit Fürsorge hat das Wohngeld nichts 
zu tun!Es ist vielmehr ein Mittel 
staatlicher Wohnungspolitik,um trag= 
bare Mieten zu gewährleisten.Sie haben 
einen Rechtsanspruch darauf.Bitte machen 
sie auch Gebrauch davon."

VERORDNUNG DES HESSISCHEN INNENMINISTERS 
ZUR INTERPRETATION DES WOHNGELDGESETZES: 
WoGB.Ziff. 10, Abs. 2: (2) Familienmit
glieder rechnen zum Haushalt,wenn sie 
mit dem Antragsberechtigten einen gemein 
samen Hausstand führen. Zum Haushalt 
rechnen auch Familienmitglieder, die nur 
vorübergehend abwesend sind. Als vor
übergehend abwesend sind Familienmit- 
gieder anzusehen, die keinen eigenen 
Famiiienhaushalt begründet haben und de
ren Rückkehr in den Familienhaushalt 
des Antragsberechtigten in absehbarer 
Zeit erwartet werden kann(z .B .SCHÜLER 
STUDIERENDE, LEHRLINGE, die bei ihrem 
Lehrherrn wohnen, zur Bundeswehr ein- 
berufene Familienangehörige).

BRIEF VON BUNDESWOHNUNGSBAUMINISTER 
LAURITZ-LAURITZEN AN DIE SOZIALMIN
ISTER DER LANDER DZGL WOHNGELD:

‘Ich verkenne nicht, daß in Einzelfäl
len Härten entstehen können, die sich
erlich am besten durch eine Änderung 
oder Ergänzung der betreffenden Vor
schriften zu beseitigen sind.“

"MAN MUSS DIE VERSTEINERTEN VERHÄLT

NISSE DADURCH ZUM TANZEN BRINGEN,DAT 
MAN IHNEN IHRE EIGENE MELODIE VORSRIELT! 

(Karl Marx)

DARUM
NEHMT LAURITZEN BEIM WORT,STELLT MAS
SENHAFT WOHNGELDANTRÄGE BEIM SOZIAL
AMT DER STADT DARMSTADT, GROß GERAUER 
WEG 3.

c
brief an kultusminister

Die Mehrheit der Bewohner in den 
Studentenwohnheimen(Riedeselstraße:
123 von 157 ,Niederramstädterstraße:
110 von 270, Studentendorf:80 von 
137, Clubhaus:37 von 45,ESG-heim:
22 von 32) hat in einer Unterschriften 
Sammlung zum Ausdruck gebracht,daß 
sie ab 1. Mai(gegebenfalls rückwir
kend vom 1, Februar 1970 an- dies 
muß in einigen Heimen noch diskutiert 
werden) DM 30.- von der Miete abziehen 
wird,BIS ALLE IN DER AUSBILDUNG STEHEN 
DEN SCHÜLER,LEHRLINGE UND STUDENTEN 
AUF ANTRAG EINEN MIETZUSCHUß NACH DEM 
WOHNGELDGESETZ ERHALTEN.
Mit dem oben zitierten Innenminister
erlaß ist in Hessen der Anwendungsbe
reich des Gesetzes für den Ausbildung^ 
bereich eingeengt worden. Andere Bund
esländer haben entsprechende Verord
nungen erlassen. Die Begründung wurde 
bereits im Wohngeldinfo I dargelegt: 
die Bürokratie argumentiert mit der 
Familienabhängigkeit der Schüler; Lehr
linge und Studenten und damit gegen 
den gesellschaftlichen Charakter von 
Ausbildung; indem Schülern, Lehrlingen 
und Studenten 'Wohngeld bis auf wenige 
Ausnahmen per Erlaß verweigert wird, 
wird eine weitere Möglichkeit der 
grundgesetzlich garantierten freien 
Entfaltung der Persönlichkeit abge
schnitten: ähnlich wie bei der Stud
ienfinanzierung wird der Student auf 
sein Elternhaus verwiesen, mit dem er 
sich zu arrangieren hat;Schüler und 
Lehrlinge werden entsprechend be
handelt .
Die Studentenschaften haben wieder
holt gegen den Innenministererlaß 
protestiert,freilich vergeblich.Um das 
Ministerium nunmehr unter Entschei
dungsdruck zu setzen und um die Ideo
logie der Familienabhängigkeit prak
tisch zu protestieren,ist Wiebaden 
bis zum l.Mai ein Ultimatum gestellt 
worden.Das Ministerium hat Zeit ge
nug, zu reagieren.Eines jedoch müs
sen wir den Herren in Wiesbaden klar

machen,daß wir den Mietstreit erst 
ausset zen ,wenr. alle in der Ausbild
ung stehenden Wohngeld nach der. 
Wohngeldgeset z erhalten .'Wir steiler, 
diese Forderung gegen die Familien- 
abhängigkeit nicht für Studenten 
allein - diese ständisch-elitäre Fo- 
litik sollen andere vertreten.
Leider haben sich diese anderen be
reitgefunden - erstaunlicherweise 
wurde von den beiden Vertretern des 
Personals zusammen mit Reißer der An 
trag im Vorstand des Studentenwerks 
gestellt,Wohngeld nur für Studenten 
zu fordern,weil doch das Studenten
werk nun einmal nur für die Studen
ten dajsei.Daß man eine gesellschafts
politische Forderung wie die nach 
Familienunabhängigkeit nicht nur für 
eine partikulare privilegierte 
Gruppe stellen kann,will man dem 
Anspruch nicht die politische .
Spitze brechen und die soziale Un
gerechtigkeit im Ausbildungsbereich 
zementieren,war den Personalvertre
tern nicht klarzumachen.Die Stu
denten sind auf Grund ihrer privi
legierten Stellung am ehesten in 
derLage,soziale Mißstände von ih
rer sozialen Ursache her zu erklä
ren und Aufklärung zu betreiben, 
die Verbindlichkeit ha t(zur Ver
änderung dieser gesellschaftlichen 
Bedingungen.Wir haben unsere Vor
rechte zu nutzen,um dann diese 
Vorrechte abzuschaffen,nicht aber, 
um sie zu festigen.
Immerhin:Auch die Personalvertreter 
haben dem folgenden Brief an den 
Kultusminister zugestimmt,in dem. 
Wohngeld für alle in der Ausbildung 
stehenden gefordert wird und nicht 
nur für Studenten.Die Personal
vertreter ,die Professoren und der Ge 
schäftsführer haben jedoch unmiß
verständlich erklärt,daß diese 
Einwilligung ein taktischer Zug sei 
und daß man gegebenenfalls dem 
Kultusministerium mit der verkürz
ten Forderung nach Wohngeld allein 
für Studenten entgegenkommen will.
Wir werden da nicht mehr mitmachen 
und eine solche einengende Forder
ung mit Hilfe des Vetos verhindern; 
entweder gewährt der Kultusminister 
Wohngeld für alle in der Ausbildung 
Stehenden und zieht den Erlaß zurück, 
oder ab 1. Mai sinken die Mieten.
Der Brief des Studentenwerksvor
standes ( einstimmig beschlossen), 
hat folgenden Wortlaut:

5 1UDEN i cNW jR.K DAkiNAS;a p  :
Offenil. recntl. Anstal:

Der Vorstand

An den

Hessischen Kultusminister
Herrn Prof. Dr. L.v.Friedeburg

62 W I E S B A D E N

Luisenplatz 10

Betr.: Wohngeld

Sehr geehrter Herr Minister,

der Vorstand des Studentenwerks Darmstadt trägt Ihnen vor:

I. Das Studentenwerk Darmstadt hält die Forderung nach Wohngeld für alle in der 
Ausbildung stehenden Studenten,Schüler und 'r'rlinge entsprechend dem Wohn
geldgesetz für berechtigt,eine Forderung,die in Hessen auch bis 1967 aner
kannt und berücksichtigt worden ist.
Der Vorstand dss Studentenwerks Darmstadt weist die seitdem als Ablehnungs- 
begründunn für Johngeldanträge herangezogene Behauptung .Schwerpunkt der 
Lebensverhältnisse von Studenten,Schülern und Lehrlingen sei das Elternhaus, 
als unbefriedigend zurück,Unter anderem läßt sich dagegen sinkenden,daß das 
Festhalten an dsm Prinzip der Familienabhängigkeit der in der Ausbildung 
Stehenden,der gesellschaftlichen Funktion von Ausbildung widerspficht und 
darüber hinaus eine von familiären und/oder staatlichen Vorstellungen und 
Erwartungen unabhängige Gestaltung der Ausbildung und damit eine freie Ent
faltung der Persönlichkeit verhindert.

II. Der Vorstand des Studentenuierks Darmstadt bittet die Hessische Landesre
gierung dringand,unverzüglich die Wohngeldbeschränkungen aufzuheben.Seit 
der strikten Anwendung der "Bestimmungen über die Gewährung von Wohngeld 
(WoG8)"vom 7.4.196§,St.Anz. 20/1965,S. 543,sind entsprechende Forderungen 
durch wiederholte eschlüsse und Anfragen der örtlichen und überregionalen 
Studentenvertretungen an die Hessische Landesregierung herangetragen worden. 
Die Situation hat sich nun jedoch dahingehend geändert,daß das Darmstädter 
Studentenparlament und die mehrzahl der Bewohner der Darmstädter Studenten
wohnheime im Rahmen einer "Wohngeldkampagne" beschlossen haben,der Forderung 
nach Wohngeld für Schüler,Lehrlinge und Studenten dadurch Nachdruck zu ver
leihen,daß ab 1. Mai 1970,gegebenenfalls sogar rückwirkend ab Februar 1970, 
monatlich DIU 30,—  von der jeweiligen Zimmermiete einbehalten werden.Es 
wurde vom Studentenparlament erklärt,daß"mit dieser Maßnahme die Ansprüche 
der Studenten mitvertreten werden (sollen),die auf Grund von Verträgen mit 
privaten Vermietern zu entsprechenden Kampfmaßnahmen nicht in der Lage sind" 
(siehe Anlagen).Diese Maßnahme soll solange durchgeführt werden,bis das 
Land wieder Wohngeld für Studenten,Schüler und Lehrlinge nach dem Wohngeld
gesetz gewährt.

III.Zu der "Darmstädter Wohngeldkampagne" ist folgendes festzustellen:

1) Sollte das Land dBr genannten Forderung der Studenten nicht nachkomman.so 
entstünde dem Studentenwerk ein monatlicher Verlust von bis zu Dlü 24.000,—  
Hierdurch wären schon nach kurzer Zeit Beeinträchtigungen des Arbeitsfrie
dens zu erwarten,da die Arbeiter und Angestellten des Studentenwerks bei 
längerer Dauer der Kampagne ihre Arbeitsplätze gefährdet sehen würden. 
Welche Hückwirkungen eine solche Situation auf den Betrieb und den Bestand 
des Studentenwerk8,und damit wiederum auf die Studentenschaft haben müßte, 
liegt auf der Hand.

2) Der Vorstand hält es aus den unter I. angeführten Gründen für nicht legi
tim,die Gewährung von Wohngeld etwa allein auf studentische Antragsteller 
zu beschränken.Dies wäre eine nicht vertretbare ständische Politik.Darüber 
hinous wäre eine Beschränkung von Wohngeld auf Studenten als einzige Gruppe 
des Ausbildungsbereiches sicherlich nicht vereinbar mit dem Gleichheits-
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gruntisa.. aes Ar.. 3 G(3 .Im übrigen geht aus den Beschlüssen des Studenten
parlaments und der Wohnheime hervor,daß der monatliche Itlietabzug von 

DM 30,- erst dann eingestellt wird, wenn der gesamte Ausbildungsbereich 
(Schüler, Lehrlinge und Studenten) nach dem Wohngeldgesetz berücksichtigt 
wird.

IV. Der Vorstand des Studsntenwerks Darmstadt sieht sich verpflichtet,das Land 
auf die Situation hinzuweisen,insbesondere,da die Kampagne bereits angelau
fen ist.Im Hinblick darauf hat der Vorstand am 30. 1. 1970 beschlossen,die 
genannte Forderung des Studentenparlaments und der Heime zwar als berechtigt 
anzuerkennen,nicht aber das Mittel (Mietabzüge),mit dem der Anspruch auf 
Wohngeld für den gesamten Ausbildungsbereich durchgesetzt werden soll. * 
Außerdem hat der Vorstand beschlossen,daß das Studentenwerk Darmstadt gege
benenfalls ( das heißt,wenn die "Wohngeldkampagne" nicht durch das Eingrei
fen des Landes vor dem 1. Mai 1970 gegenstandslos wird) alle rechtlich zu
lässigen Mittel ergreifen muß,um die dem Studentenwerk aus der Wohngeldkam
pagne drohenden Schäden abzuwehren.
Zu diesen Beschlüssen (Verurteilung des Mistabzuges und Ankündigung evtl. 
Maßnahmen gegen die Wohnheimbewohner) muß allerdings folgendes festgsstellt 
werden:

1) Beide beschlösse sind gegen die Stimmen der studentischen Vertreter im 
Vorstand gefaßt worden;sollte es zur bsantragung konkreter Maßnahmen im 
Vorstand kommen,so ist mit Sicherheit anzunehmen,daß die beiden Studen
tenvertreter solche Schritte mit Hilfe des Vetorechts verhindern werden.

2) Abgesehen davon sind Snktionen (Kündigungen,Abstellen von Heizung,Strom 
etc.) nicht zuletzt aus politischen Qründen kaum realisierbar.

V. In dieser prekären Situation bittet der Vorstand des Studentenwerks die 
Landesregierung dringend,zu den anstehenden Problemen umgehend verbindlich 
Stellung zu nehmen.

An lagen

(Prof

M i + vorzügI¡eher

. Dr. Wittge'n)

Hochachtung

(Dipl .-Ing.'* Reißer)

d
Zu diese." Brief ist noch folgendes 
festzustellcn:
1. ) Es wird dem Ministerium schwer- 
faller:,eir.e Begrändung dafür zu fin
d e n ,nur Studenten Wohngeld zu ge
währen ; im übrigen wäre dieses Aus
weichmanöver auch zwecklos,betrach
tet ir.an die Forderung des Studen
tenparlaments und der Heime nach 
Wohngeld für alle in der Ausbil
dung stehenden.
2. ) Die beiden studentischen Vor
standsmitglieder werden jede Maß
nahme des Vorstandes gegen die 
Wohnheimbewohner mit Hilfe des 
Vetos verhindern.Allerdings müs
sen wir darauf gefaßt sein,daß 
sich Reißer "notfalls" über einen 
für ihn negativen Vorstandsbeschluß 
hinwegsetzt (vgl. Wohngeld-Infol ).
3 . ) Am Freitag,den 13. 2.70 tref
fen sich die vier hessischen Asten, 
um eine Übernahme der Kampagne in 
den Heimen der Universitäten Ffm., 
Gießen und Marburg vorzubereiten.

KOMMILITONEN!

STELLT MASSENHAFT WOliNGELDANTRACL, 

UNTERSTÜTZT DIE UNTERSCHRIFTENSAMLUNG,
BILDET GRUPPEN, die in Zusammenarbeit 
mit dem Asta-Soziaireferat,das über 
entsprechendes Material verfügt,soziale 
Probleme der Studentenschaft diskutiert 
und die Kampagne(falls sie wegen Pas
sivität des Landes am 1. Mai wirksam 
werden muß)vorbereitet und eventuell 
nötige Maßnahmen gegen Reißers ange
kündigte Sanktionen plant und koord
iniert .

Das Ministerium muß erkennen, daß 
wir unsere Forderung nach Wohngeld für 
alle in der Ausbildung Stehenden ernst 
meinen und bereit sind, ihr auch den 
nötigen Nachdruck zu verleihen!
DER BRIEFE SIND GENUG GESCHRIEBEN!


